……………………………………….
                                                                                                                                                                                       (Ort, Datum)
.......................................................
.......................................................  
Vor- und Nachnamen, Anschrift der Dienststelle, in deren Auftrag die ausfüllende Person tätig ist 
„BLAUE KARTE – A”
Bei einem begründeten Verdacht auf häusliche Gewalt oder infolge einer Anzeige durch einen Zeugen häuslicher Gewalt wird Folgendes festgestellt:
I. ANGABEN ZUR PERSON/ ZU PERSONEN, DIE DURCH HÄUSLICHE GEWALT BETROFFEN SIND (OPFER) 
	Angaben
	Durch häusliche Gewalt betroffene Person 1
	Durch häusliche Gewalt betroffene Person 2
	Durch häusliche Gewalt betroffene Person 3

	Minderjährig (ja/nein)1)
	
	
	

	Vor- und Nachname
	
	
	

	Vornamen der Eltern
	
	
	

	Alter
	
	
	

	PESEL-Kennnummer2)
	
	
	

	Bezeichnung und Anschrift der Arbeitsstätte/ Bezeichnung und Anschrift der Bildungseinrichtung bei einem Minderjährigen 
	
	
	

	Wohnanschrift:

	PLZ
	
	
	

	Ort
	
	
	

	Gemeinde
	
	
	

	Woiwodschaft
	
	
	

	Straße 
	
	
	

	Haus-/Wohnungsnummer
	
	
	

	Telefon oder Adresse 
E-Mail
	
	
	

	Aufenthaltsanschrift (falls abweichend von der Wohnanschrift): 

	PLZ
	
	
	

	Ort
	
	
	

	Gemeinde
	
	
	

	Woiwodschaft
	
	
	

	Straße 
	
	
	

	Haus-/Wohnungsnummer
	
	
	

	Verwandtschaft, Verschwägerung oder andere Art der Beziehung zur Person, die häusliche Gewalt ausübt:
(z. B. Ehefrau, ehemalige Ehefrau, Partner, ehemaliger Partner, Tochter, Stiefkind, Mutter, Schwiegervater)1).

	
	
	
	


Hinweis! Wenn mehr als 3 Personen von Gewalt betroffen sind, bitte ein weiteres Blatt mit Tabelle I beifügen.
II. ANZAHL DER MINDERJÄHRIGEN IN EINEM HAUSHALT, IN DEM VERDACHT AUF HÄUSLICHE GEWALT BESTEHT: ...............
III. ANGABEN ZUR PERSON/ZU PERSONEN, DIE HÄUSLICHE GEWALT AUSÜBEN
	Angaben
	Die häusliche Gewalt ausübende Person 1
	Die häusliche Gewalt ausübende Person 2

	Vor- und Nachname
	
	

	Vornamen der Eltern
	
	

	Alter
	
	

	PESEL-Kennnummer2)
	
	

	Wohnanschrift:

	PLZ
	
	

	Ort
	
	

	Gemeinde
	
	

	Woiwodschaft
	
	

	Straße 
	
	

	Haus-/Wohnungsnummer
	
	

	Telefon oder E-Mail-Adresse:
	
	

	Aufenthaltsanschrift (falls abweichend von der Wohnanschrift): 

	PLZ
	
	

	Ort
	
	

	Gemeinde
	
	

	Woiwodschaft
	
	

	Straße 
	
	

	Haus-/Wohnungsnummer
	
	

	Berufslage, inklusive Name und Adresse der Arbeitsstätte
	
	

	Verwandtschaft, Verschwägerung oder andere Art der Beziehung zur durch die häusliche Gewalt betroffenen Person:
(z. B. Ehefrau, ehemalige Ehefrau, Partner, ehemaliger Partner, Tochter, Stiefkind, Mutter, Schwiegervater)1).

	
	
	


IV. BESCHREIBUNG DES VERHALTENS DER DIE HÄUSLICHE GEWALT AUSÜBENDEN PERSON (mit X-Zeichen im entsprechenden Kästchen markieren):
	Personen/ Formen der häuslichen Gewalt
	Die häusliche Gewalt ausübende Person 1
	Die häusliche Gewalt ausübende Person 2

	
	gegenüber der durch häusliche Gewalt betroffene Person 1
	gegenüber der durch häusliche Gewalt betroffene Person 2
	gegenüber der durch häusliche Gewalt betroffene Person 3
	gegenüber der durch häusliche Gewalt betroffene Person 1
	gegenüber der durch häusliche Gewalt betroffene Person 2
	gegenüber der durch häusliche Gewalt betroffene Person 3

	Körperliche Gewalt3) 
Schlagen, Zerren, Treten, Würgen, Schubsen, Überwältigen und sonstiges (bitte angeben)
	
	
	
	
	
	

	Psychische Gewalt3)
Isolation, Beschimpfungen, Spott, Drohungen, Kritik, Demütigung und sonstiges (bitte angeben)
	
	
	
	
	
	

	Sexuelle Gewalt3)
erzwungener Geschlechtsverkehr, sonstige sexuelle Handlungen und sonstiges (bitte angeben)
	
	
	
	
	
	

	Ökonomische Gewalt3)
Fehlende Zahlung von Unterhalt an Personen, denen gegenüber eine solche Verpflichtung besteht, fehlende Erfüllung der materiellen Bedürfnisse, Zerstörung von persönlichem Eigentum, Beschädigung der Wohnung, Wegnahme der Haushaltsausstattung und deren Verkauf und Sonstiges (bitte aufführen).
	
	
	
	
	
	

	Gewalt durch elektronische Kommunikationsmittel3).
Beschimpfungen, Bedrohung, Demütigung im Internet oder per Telefon, Aufnahme von Bildern oder Videos ohne Zustimmung, Veröffentlichung von Bildern, Videos oder Texten im Internet oder Versendung von Bildern, Videos oder Texten aufs Telefon, die beleidigend sind oder die betroffene Person lächerlich machen, und Sonstiges (bitte aufführen)
	
	
	
	
	
	

	Sonstiges3)
Vernachlässigung, fehlende Erfüllung biologischer, psychologischer und anderer Grundbedürfnisse,
Zerstörung der Sachen im persönlichen Besitz,Beschädigung der Wohnung, Entfernung der Haushaltsausstattung und deren Verkauf,
Unterlassung der Aufsicht oder Pflege bei einer Person, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Alter nicht in der Lage ist, für ihre eigenen Bedürfnisse zu sorgen,
Erzwingen von Alkoholkonsum,
Erzwingen von Konsum von Betäubungsmitteln, psychotropen Substanzen oder Medikamenten und sonstigen (bitte aufführen)  
	
	
	
	
	
	


V. ERLITT DIE DURCH HÄUSLICHE GEWALT BETROFFENE PERSON VERLETZUNGEN? (JA/NEIN)1)
	Durch häusliche Gewalt betroffene Person 1
	Durch häusliche Gewalt betroffene Person 2
	Durch häusliche Gewalt betroffene Person 3

	
	
	


Hinweis! Wenn mehr als 3 Personen V Gewalt betroffen sind, bitte ein weiteres Blatt mit Tabelle V beifügen.  
VI. WAR DER HAUSHALT DURCH DIE PROZEDUR DER „BLAUEN KARTE“ IN VERGANGENHEIT BEREITS BETROFFEN?

    ja (wann? ........................ wo? ....…......................)                nein                nicht festgestellt
VII. IST DER HAUSHALT AKTUELL DURCH DIE PROZEDUR DER „BLAUEN KARTE“ BETROFFEN?

    ja                nein                nicht feststellbar
VIII. Besitzt die die häusliche Gewalt ausübende Person eine Schusswaffe? 

    ja                nein                nicht feststellbar
IX. FÜHLT SICH DIE DURCH HÄUSLICHE GEWALT BETROFFENE PERSON SICHER? (JA/NEIN)1)
	Durch häusliche Gewalt betroffene Person 1
	Durch häusliche Gewalt betroffene Person 2
	Durch häusliche Gewalt betroffene Person 3

	
	
	


Hinweis! Wenn mehr als 3 Personen IX Gewalt betroffen sind, bitte ein weiteres Blatt mit Tabelle IX beifügen.   
X. ZEUGEN VON HÄUSLICHER GEWALT 

    festgestellt – Tabelle ausfüllen               nicht festgestellt
	Angaben
	Zeuge 1
	Zeuge 2
	Zeuge 3

	Vor- und Nachname
	
	
	

	Alter
	
	
	

	Wohnanschrift:

	PLZ
	
	
	

	Ort
	
	
	

	Gemeinde
	
	
	

	Woiwodschaft
	
	
	

	Straße 
	
	
	

	Haus-/Wohnungsnummer
	
	
	

	Telefon oder E-Mail-Adresse:
	
	
	

	Verwandtschaft, Verschwägerung des Zeugen mit Personen, die von Maßnahmen im Rahmen der Prozedur „Blaue Karte“ betroffen sind (z. B. Familienmitglied, fremd)1).

	
	
	
	


XI. MASSNAHMEN GEGEN DIE HÄUSLICHE GEWALT AUSÜBENDE PERSON 
     (mit einem X-Zeichen im entsprechenden Kästchen markieren):
	Maßnahme
	Die häusliche Gewalt ausübende Person 1
	Die häusliche Gewalt ausübende Person 2

	Untersuchung der Alkoholisierung (Ergebnis)
	
	

	Behandlung bis zum Erreichen der Nüchternheit
	
	

	Beförderung zur polizeilichen Stelle für festgenommene Personen 
	auf der Grundlage von Art. 15a des Polizeigesetzes vom 6. April 1990 (Dz. von 2023, Pos. 171, mit nachträglichen Änderungen)
	
	

	
	gemäß Art. 244 des Gesetzes vom 6. Juni 1997. - Strafprozessordnung (Gesetzblatt von 2022, Pos. 1375, mit nachträglichen Änderungen)
	
	

	Festnahme erfolgte durch eine Organisationseinheit der Militärpolizei
	
	

	Benachrichtigung der Strafverfolgungsbehörden
	
	

	Erlass der einstweiligen Verfügung zur sofortigen Räumung der gemeinsamen Wohnung und ihres Nahraums
	
	

	Erlass einer einstweiligen Verfügung mit Verbot der Annäherung an die gemeinsame Wohnung und ihren Nahraum
	
	

	Verbot für die häusliche Gewalt ausübenden Person, sich einer von dieser Gewalt betroffenen Person bis auf eine bestimmte Entfernung in Metern anzunähern
	
	

	Verbot der Kontaktaufnahme mit einer von häuslicher Gewalt betroffenen Person
	
	

	Verbot für die häusliche Gewalt ausübende Person, das Gelände einer Schule, einer Bildungs-, Betreuungs- und Kultureinrichtung zu betreten oder sich dort aufzuhalten,wenn die von häuslicher Gewalt betroffene Person diese besucht
	
	

	Zutritts- und Aufenthaltsverbot für die die häusliche Gewalt ausübende Person in Bezug auf die Arbeitsstätte der durch häusliche Gewalt betroffenen Person
	
	

	Benachrichtigung der für die Erteilung von Waffenscheinen zuständigen Polizeidienststelle über die Einleitung des Verfahrens der „Blauen Karte“
	
	

	Beschlagnahme von Schusswaffen, Munition und Dokumenten zwecks Bestätigung der Legalität des Waffenbesitzes
	
	

	Vermittlung der Informationen über die strafrechtlichen Folgen von häuslicher Gewalt
	
	

	Sonstiges (bitte aufführen)
	
	


	XII. INTERVENTIONSMASSNAHMEN GEGENÜBER DER DURCH HÄUSLICHE GEWALT BETROFFENEN PERSON 
     (mit einem X-Zeichen im entsprechenden Kästchen markieren):
Maßnahme
Durch häusliche Gewalt betroffene Person 1
Durch häusliche Gewalt betroffene Person 2
Durch häusliche Gewalt betroffene Person 3
Ambulante Hilfeleistung
Einweisung in die stationäre Behandlung
Eine Bescheinigung über die Ursachen und Art der Verletzungen wurde ausgestellt. 
Unterbringung in einer 24/7-Einrichtung gewährt
minderjährige Person in einer gesundheits- oder lebensbedrohlichen Situation unter Schutz gestellt
Familiengericht wurde über die Lebensumstände eines Minderjährigen benachrichtigt
Übermittlung des Formulars „Blaue Karte - B“ 
Sonstiges (bitte aufführen)
XIII. ERGÄNZENDE INFORMATIONEN 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


XIV. EINLEITUNG DER PROZEDUR DER „BLAUEN KARTE“ ERFOLGTE VERANLASST DURCH:
(mit einem X-Zeichen im entsprechenden Kästchen markieren):
	Sozialarbeiter einer Sozialhilfeeinrichtung
	

	Polizeibeamter
	

	Soldat der Militärpolizei
	

	Sozialarbeiter einer Facheinrichtung für Opfer der häuslichen Gewalt
	

	Familienpfleger
	

	Lehrkraft
	

	Medizinischen Fachmann, einschließlich Arzt, Krankenschwester, Hebamme oder Rettungssanitäter
	

	Vertreter der kommunalen Kommission zur Lösung von Alkoholproblemen
	

	Pädagoge, Psychologe oder Therapeut, die im Auftrag von Stellen nach Art. 9a Abs. 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 zur Bekämpfung der häuslichen Gewalt tätig sind
	









....................................................................................................
                                                                                                       Vorname und Nachname, sowie leserliche Unterschrift der ausfüllenden Person
                                                                                                                          Formular „Blaue Karte - A“                            
……………………..……………………………………………………………
(Datum des Eingangs, Unterschrift des Mitglieds des interdisziplinären Teams)
1)  Bitte entsprechend eintragen
2) Die PESEL-Kennnummer ist anzugeben, wenn der betroffenen Person zugewiesen. Wenn keine PESEL-Nummer vorliegt, bitte weitere Angaben zur Feststellung der Identität machen.
3) Verhaltensweisen entsprechend unterstreichen.
Mp-132 
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